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Wir können direkt mit den zuständigen Leistungsträgern abrechnen.

Bitte hilf, damit wir helfen können!
Wir sind auf Spenden angewiesen, 
um unsere Angebote umzusetzen.

SPENDENKONTO
DE37 1604 0000 0611 2015 01

Kurzzeitpflege & Kurzzeitwohnen  
für Kinder mit Behinderung oder  

schweren chronischen Erkrankungen

Du hast ein Kind mit einer Beeinträchtigung?
Du wünschst Dir Austausch, Beratung und 

Unterstützung?
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Gemeinsam möchten wir uns vernetzen, 
voneinander lernen und einander stärken – 

mit Verständnis, Offenheit und Herz.

Familiencafé
in der Villa Kunterbunt

jeden 1. Samstag im Monat
von 10:00 - 14:00 Uhr

Wir sind für Euch da!
Wir begleiten Familien mit chronisch kranken, behinderten 
oder pflegebedürftigen Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen – einfühlsam, zuverlässig und mit ganzem 
Herzen.

Unsere Angebote, die Euch  
und Eure Familie unterstützen:
•	 Ambulanter Kinderhospizdienst Nalani
•	 Kurzzeitwohnen Villa Kunterbunt
•	 Pflege- und Teilhabeberatungsstelle
•	 Familienentlastender Dienst
•	 Intensivpflege



Verlässliche Unterstützung  
für die ganze Familie 
Kurzzeitwohnen & Kurzzeitpflege für Kinder  
mit Behinderung oder chronischer Erkrankung

Kurzzeitwohnen & Kurzzeitpflege für Kinder

Entlastung für Familien.
Sicherheit für Kinder.
Ein Zuhause auf Zeit.
Geplant oder in akuten Lebenssituationen.

Für wen wir da sind

Die Villa Kunterbunt ist ein Angebot für Kinder und Jugend-
liche mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, die vorü-
bergehend eine verlässliche Wohn-, Pflege- und Betreuungs-
form benötigen.

Wir begleiten Kinder im Rahmen von Kurzzeitwohnen, Kurz-
zeitpflege und Krisenpflege.
Die Aufenthaltsdauer kann – je nach Bedarf – von wenigen 
Tagen bis zu mehreren Wochen betragen, in der Regel bis zu 
maximal zwölf Wochen.
Ziel ist es, Kinder in dieser Zeit stabil, sicher und individuell zu 
begleiten und Familien gezielt zu entlasten. 

Sollte im Anschluss ein weiterführendes oder dauerhaftes 
Setting erforderlich sein, beraten und begleiten wir bei der 
Suche nach einer geeigneten Unterbringungsform – etwa in 
einer heilpädagogischen Pflegestelle oder Wohngruppe.

Kurzzeitwohnen, Kurzzeitpflege & 
Krisenpflege

Kurzzeitwohnen:
•	 zeitlich begrenztes Wohnen in einer kleinen, geschützten 

Wohnform
•	 verlässliche Tagesstruktur und feste Bezugspersonen
•	 individuelle Begleitung im Alltag

Kurzzeitpflege:
•	 pflegerische Versorgung bei erhöhtem Unterstützungsbe-

darf
•	 Entlastung pflegender Angehöriger
•	 fachlich abgestimmte Pflege und Betreuung

Krisenpflege:
•	 kurzfristige Aufnahme in akuten familiären oder persön-

lichen Krisen
•	 sichere Versorgung des Kindes in Ausnahmesituationen
•	 enge Abstimmung mit Eltern und beteiligten Fachstellen

Alle Angebote sind zeitlich
begrenzt und orientieren 
sich am individuellen Bedarf
des Kindes und der Familie.

www.querleben.de

Was Kinder bei uns finden

•	 eine kleine, geschützte Wohnform
•	 feste Bezugspersonen
•	 einen strukturierten, liebevollen Alltag
•	 Zeit zum Spielen, Ausruhen und Ankommen

Auch bei längeren Aufenthalten bleibt der Alltag über-
schaubar, verbindlich und kindgerecht gestaltet und gibt 
den Kindern Sicherheit und Orientierung.
Unser multiprofessionelles Team aus Pflege-, heilpädago-
gischen und pädagogischen Fachkräften sorgt für eine op-
timale Versorgung und Betreuung. Unser Einrichtungsarzt 
besucht uns wöchentlich zur Hausvisite. Ergänzend bieten 
wir therapeutische Angebote (heilpädagogische Frühförde-
rung, Ergo- und Physiotherapie sowie Logopädie) an..

Zugangsvoraussetzungen

Eine Aufnahme in der Villa Kunterbunt ist möglich, wenn:
•	 eine Behinderung oder chronische Erkrankung vorliegt
•	 ein anerkannter Pflegegrad besteht
•	 die Betreuung zeitlich begrenzt angelegt ist

Die konkrete Dauer und Ausgestaltung des Aufenthalts 
wird individuell und in enger Abstimmung festgelegt.


